Klaus Schaper, Mittelstraße 11, 31249 Hohenhameln
Tel:  05128-4111


Fax: 05128-5252


mail: klaus.schaper@klausschaper.de
Landratsamt Ravensburg
Datum: 26.05.06

z.Hd. Herrn Landrat Kurt Widmayer
Franz-Stapf-Straße 8
Betr.: Ihr Schreiben vom 22.05.06

wg. meinerDienstaufsichtsbeschwerde

88212 Ravensburg
vom 27.02.06
Sehr geehrter Herr Widmayer,

vorab zunächst meinen Dank für Ihre Rückantwort nach 3 Monaten Prüfungsdauer.

Ich möchte nicht lange „um den heißen Brei“ herumreden und daher frank und frei antworten:

Ich bin über Ihre Antwort entsetzt!

Sie schreiben mir, dass Amtsveterinäre aus Ihrer Behörde seit dem 15.05.2002 bis zum 15.09.2005

11 Kontrollen auf dem Gnadenhof in Amtzell durchgeführt haben und keine gravierenden Mängel festgestellt haben.

Das glaube ich denen gern. Sie haben eben nicht sorgfältig genug kontrolliert!

Und gerade das war ja auch der Grund meiner Dienstaufsichtsbeschwerde. Sie weisen dies nun als haltlos zurück. Woher nehmen Sie diese Sicherheit? Davon schreiben Sie nichts.

Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft Wangen bei ihrer Untersuchung hinsichtlich der Haltungsbedingungen auf dem Gnadenhof festgestellt hat:

1. Den nach der Durchsuchung zunächst möglicherweise zu Tage getretenen augenscheinlichen Eindruck und die im Bericht des Veterinäramtes danach vorgenommene Bewertung als vorbildliches Projekt in einer tadellosen Einrichtung haben die Ermittlungen nicht bestätigt.

2. Vielmehr haben die Ermittlungen ergeben, dass Tierhaltung und Tierpflege im Gnadenhof, wo zeitweise etwa 300 Tiere verschiedener Art untergebracht waren, durchaus Anlass für Beanstandungen gab. Dies gilt insbesondere für die Unterbringung der Hunde in einer ehemaligen Reithalle, in welcher bis zu 70 Hunde in Zwingern gehalten werden, die den Anforderungen der Tierschutzhundeverordnung nicht entspreche.

3. Dass die Tierhaltung nicht nur gegen die Tierschutzverordnung sondern auch das Tierschutzgesetz verstieß.

4. Zugunsten der Beschuldigten war zu berücksichtigen, dass seitens der Behörden ihre Einrichtung im wesentlichen nicht beanstandet wurde und ihr daher die Missstände nicht deutlich genug vor Augen geführt wurden.
Und dieser Punkt 4. betrifft das Veterinäramt unter Ihrer Dienstaufsicht Herr Widmayer!

Kennen Sie eigentlich das Sprichwort: „Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus!“ ?

Dieser Eindruck könnte entstehen, wenn man in Ihrem Antwortschreiben lesen darf:

„Da keine Dienstpflichtverletzungen erkennbar sind, weise ich Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde als unbegründet zurück.“
Hat das Veterinäramt nicht die Dienstpflicht, einen Gnadenhof hinsichtlich Betriebserlaubnis und Tierunterbringung in allen Bereichen zu kontrollieren? 

Gibt es eine solche Betriebserlaubnis? (Die Staatsanwaltschaft meint nein)

Haben Sie oder Ihre Veterinäre eigentlich schon einmal von der Artenschutzbehörde gehört, die für die Kontrolle einer artgerechte Unterbringung und Haltung von Exoten (hier der Berberaffe) zuständig ist?

Meine Frage an Sie Herr Widmayer: Hat eigentlich auch ein Landrat eine Dienstpflicht?

Wir werden in dieser Angelegenheit sicher noch in Kontakt bleiben.

Zunächst mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper
